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Ihr

Liebe Handwerkskolleginnen und 
-kollegen,

zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien sowie Mitarbeitern von ganzem 
Herzen ein frohes und vor allen Dingen 
gesundes und friedliches neues Jahr 2016 
mit vielen guten Geschäften.

Der Begriff des Friedens, den man in 
Deutschland bisher unstreitig als gegeben 
angenommen hat, wird uns in der aktuel-
len Zeit noch einmal ganz anders bewusst 
und er wird wieder zu einem klar formu-
lierten Wunsch. Auch Deutschland ist 
nicht vor dem Terror des IS bewahrt, sei 
es durch die jüngsten schlimmen Ereig-
nisse beim Bombenanschlag in der Tür-
kei oder die Terrorwarnung in der Silves-
ternacht in München oder im letzten Jahr 
die kurzfristige Absage des Länderspiels 
der deutschen Nationalmannschaft. Es 
sind gefühlt politisch sehr unruhige Zei-
ten gerade auch vor der nicht absehbaren 
Situation mit den täglich ankommenden 
Flüchtlingen.

Das Handwerk hilft in dieser Situati-
on als zuverlässiger Partner und sieht es 
nicht nur als handwerkliche als vielmehr 
als gesellschaftliche Aufgabe, durch Enga-
gement und Einsatz ehrenamtlich Bedarfe 
abzudecken. Die Handwerksbetriebe der 
Region sind daher fast alle in irgendeiner 
Form ehrenamtlich tätig. Dies zeigt sich 
an den unterschiedlichsten Stellen und in 
den verschiedensten Ausprägungen.

Sei es zum Beispiel bei den Flüchtlin-
gen durch Gewährung eines Wohnplatzes 
oder durch Sammeln und Verteilung von 
Sachspenden. Aber auch an ganz anderer 
Stelle spielt das Ehrenamt eine wichtige 
Rolle. Viele Handwerkskolleginnen oder 
-kollegen sind in der freiwilligen Feuer-
wehr tätig, ohne die ein entsprechendes 
Rettungssystem, gerade in unserer länd-
lich geprägten Region, oftmals gar nicht 
möglich wäre. Zudem engagieren sich ei-
nige Betriebsinhaber als Ratsmitglieder im 
Kreis- oder Stadtrat, um Lösungen für die 
Gemeinde zu erarbeiten. Andere sind eh-
renamtliche Richter und unterstützen da-
durch unser Rechtssystem. Ferner fassen 
viele Kolleginnen und Kollegen an, wenn 
es heißt, der Spielplatz des örtlichen Kin-
dergartens muss renoviert und mit Sand 
aufgefüllt werden.

Und nicht zuletzt findet sich das eh-
renamtliche Handeln in der Handwerks-

organisation wieder. Viele Betriebsinha-
ber sind in ihrem Gewerk im Vorstand 
der Innung und/oder als Lehrlingswart 
und damit als direkter Ansprechpart-
ner für alle Auszubildenden tätig. Ferner 
sind viele Betriebsinhaber und sogar de-
ren Mitarbeiter mit der Durchführung 
von Zwischen- und Gesellenprüfungen in 
einem der 43 Prüfungsausschüsse in der 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 
betraut. All dies geschieht ehrenamtlich 
und ist aber auch im Hinblick auf die er-
folgreiche Durchführung von Prüfungen 
unerlässlich. Dafür ein großer Dank an 
alle Beteiligten und Engagierten verbun-
den mit der Bitte das Engagement weiter 
so aufrecht zu erhalten und weitere Kol-
leginnen und Kollegen für die ehrenamt-
liche Tätigkeit, gerade in den Prüfungs-
ausschüssen, zu begeistern, damit auch in 
Zukunft qualitativ hochwertige anforde-
rungsgerechte Prüfungen durchgeführt 
werden können.

Denn die Nachwuchsarbeit in jeglicher 
Ausprägung ist und bleibt eines der wich-
tigsten Themen für das Handwerk. Ohne 
diese ist auch der bestehende Fachkräfte-
mangel nicht zu bewältigen – sei es für das 
Jahr 2016 oder auch für die weitere Zu-
kunft.

Daher lassen Sie uns gemeinsam die 
Zukunft mit ihren Aufgaben angehen und 
neue Ideen und Lösungen entwickeln.

In diesem Sinne

Das Handwerk weiß 
um seine Verantwortung
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Im festlich anmutenden großen 
Sitzungssaal hieß Willi Reitz unter 
anderem den Präsidenten des Zentral-
verbandes des Deutschen Handwerks, 
Hans Peter Wollseifer, und viele 
weitere Gäste herzlich willkommen.

Das Handwerk in der Region ist eng 
mit den Banken vor Ort verbunden. 
Im Interview wird beleuchtet, wie das 
letzte Jahr verlaufen ist und vor welchen 
Herausforderungen Handwerk und 
Banken in Zukunft stehen werden.
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Knapp 40 Gäste nahmen auch diesjäh-
rig wieder an der festlich geschmückten 
Tischreihe anlässlich der gemeinsamen 
Weihnachtsfeier der Bäcker-Altmeister 
im großen Sitzungssaal der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land Platz.

Nachdem Kurt Eulenhöfer bereits 2012 
den Goldenen Meisterbrief für das 
Dachdeckerhandwerk erhielt, wurde 
ihm nunmehr der Goldene Meisterbrief 
für das Klempnerhandwerk durch Ober-
meister Harald Laudenberg überreicht.
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Im festlich anmutenden großen Sit-
zungssaal der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land hieß Willi Reitz, Kreis-
handwerksmeister Bergisches Land, 
zum Jahresempfang am 5.1.2016 
unter anderem den Präsidenten des 
Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks, Hans Peter Wollseifer, 
Persönlichkeiten aus der Politik, Vor-
standsmitglieder aus den Innungen 
und viele weitere Gäste herzlich will-
kommen.

Gleich zu Beginn kam der Kreis-
handwerksmeister auf das The-
ma Flüchtlinge zu sprechen und 

erläuterte, wie komplex und von welch 
ungeahnter Wichtigkeit die Thematik ist.

„Es werden große Herausforderungen 
an uns gestellt“, so Reitz. Damit sei die 
gesamtdeutsche Gesellschaft aber auch das 
regionale Handwerk gemeint.

Schon seit langem sei es das Handwerk 
gewohnt, Integration zu leben. Man ken-
ne hier keine großen Berührungsängs-
te und versuche, jungen Menschen, die 
eine große Arbeitsmotivation mitbringen, 
schnell konkrete Perspektiven und Mög-
lichkeiten an die Hand zu geben, damit sie 
in Deutschland Fuß fassen und sich ent-
sprechend integrieren können.

Vor diesem Hintergrund sehe er die 
Flüchtlingssituation als eine Chance für 

das Handwerk an, den bestehenden Fach-
kräftemangel durch die Ausbildung junger 
Flüchtlinge zumindest ein wenig zu kom-
pensieren.

Viele Flüchtlinge hätten bereits in ih-
ren Heimatländern eine handwerkliche 
Ausbildung genossen, die in Deutschland 
als Grundkenntnisse oftmals eine solide 
Basis darstellten. Jedoch müsse eine Qua-
lifizierung nach den hohen Maßstäben ei-
ner dualen Ausbildung im Handwerk er-
folgen und als wichtigster Anfang für eine 
gelungene Integration die deutsche Spra-
che erlernt werden.

Das Handwerk im Jahr 2016

Perspektiven schaffen

Weiter nächste Seite >>>
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„Auch wenn der Flüchtlingsstrom laut 
verschiedener Wirtschaftsinstitutionen 
zunächst dazu führen wird, dass die Ar-
beitslosenzahlen steigen“, so Reitz, „ist es 
der notwenige Preis, um auf lange Sicht 
gesehen entsprechenden Nachwuchs im 
Handwerk zu bekommen und die Chance 
für einen Ausweg aus dem Fachkräfteman-
gel.“ Und das Handwerk mache sich dies 
gerne zur Aufgabe.

Auch Jochen Hagt, Landrat des Ober-
bergischen Kreises, griff am Rednerpult 
das Thema „Flüchtlinge in Deutschland“ 
auf und sprach dabei die schwierige Situa-
tion in seiner Region an, wo es immer zu-
nehmender an Nachfolgern mangelt. Dies 
betreffe alle Sparten und schließe auch 
Ärzte und Ehrenämter wie die freiwilligen 
Feuerwehren gleichermaßen mit ein.

„Zunächst“, so stelle der Landrat weiter 
heraus, „ging es nur um die Unterkünfte 
der Flüchtlinge. Doch jetzt folgt die In-
tegration.“ Insbesondere sei dies eine 
Herausforderung für die Städte und Ge-

meinden, auch in Bezug darauf, wie neuer 
Wohnraum geschaffen werden kann. „In 
diesem Zusammenhang müssen natürlich 
auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze im 
Oberbergischen Kreis vorhanden sein.“

„Es muss sich engagiert werden, denn 
die Lebensgewohnheiten haben sich ge-
ändert, was bedeutet, dass die Menschen 
heute nicht mehr dort bleiben, wo sie ge-
boren wurden und aufgewachsen sind“, 
betonte Hagt in seiner Ansprache. Es 
müssten Fördermöglichkeiten geschaffen 

werden, auch für die im Oberbergischen 
Kreis rund 3.300 Handwerksbetreibe und 
ebenso für den Industriezweig, der dort 
ansässig ist. Der starke Bedarf an jungen 
Leuten sei also da.

Abschließend wand sich Marcus Otto, 
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land an alle Anwe-
senden, denen er für die Umsetzung ihrer 
Vorhaben im Jahr 2016 gutes Gelingen 
wünschte und für den Abend konstrukti-
ve Gespräche untereinander.	 u
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Das Handwerk in der Region ist eng 
mit den Banken vor Ort verbunden. 
Egal ob bei Finanzierungen oder Lö-
sungen für den Zahlungsverkehr, Be-
triebe und Bankberater arbeiten ver-
trauensvoll zusammen. Im Interview 
beleuchtet Marcus Otto (Hauptge-
schäftsführer Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land) mit Lothar Uedelho-
ven (Vorstandsvorsitzender) und Axel 
Quell (Bereichsleiter Firmenkunden-
geschäft) von der VR Bank eG Bergisch 
Gladbach wie das letzte Jahr aus ihrer 
Sicht verlaufen ist und vor welchen 
Herausforderungen beide Branchen in 
Zukunft stehen werden.

Herr Otto, wie ist das Jahr 2015 
aus Sicht der Handwerksbetriebe 
in der Region verlaufen?
Marcus Otto: Das Jahr 2015 ist für das 
Handwerk konjunkturell und ausbil-
dungstechnisch im Zuständigkeitsbe-
reich der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land sehr gut verlaufen. Vor allem 

die Baugewerke konnten ein Umsatzplus 
verzeichnen, auch begünstigt durch das 
niedrige Zinsniveau. Die Menschen in der 
Region haben in den Neu- und Umbau 
von Gebäuden investiert und energetische 

Maßnahmen in Angriff genommen. Auch 
bei der Ausbildung konnten wir eine posi-
tive Entwicklung verzeichnen. Die Ausbil-
dungszahlen sind zum Erhebungsstichtag, 
dem 30.9.2015, um rund ein Prozent im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestie-
gen. Das ist gut, darf aber nicht dazu füh-

ren, dass wir unsere Aktivitäten runterfah-
ren. Im Gegenteil, wir müssen weiter ganz 
nah bei den jungen Menschen sein und 
diese für eine duale Ausbildung im Hand-
werk begeistern.

Und wie sieht die Bilanz 
für die VR Bank aus?
Lothar Uedelhoven: Kurz gesagt: 2015 
war für die VR Bank eG Bergisch Glad-
bach ein ausgesprochen gutes Jahr. Wir 
konnten das Wachstum der vergangenen 
Jahre fortsetzen und haben uns in allen 
Bereichen sehr gut entwickelt. So hat bei-
spielsweise das Kreditvolumen, also die 
Summe der Gelder, die wir an Menschen 
aus der Region verliehen haben, um 7,8 
Prozent zugenommen und liegt jetzt bei  
775 Millionen Euro. Die Bilanzsumme 
der VR Bank liegt mittlerweile bei 1,23 
Milliarden Euro. Damit gehören wir zu 
den 150 größten Genossenschaftsbanken 
bundesweit. 2015 ist aber auch ein Jahr, 
in dem sich die Rahmenbedingungen 
des Bankgeschäfts weiter geändert haben. 
Marcus Otto hat gerade das Thema Nied-
rigzins angesprochen. Weitere Themen, 
die uns in diesem Jahr beschäftigt haben 
und in Zukunft weiter beschäftigen wer-
den, sind die zunehmende Regulierung 
und die Digitalisierung.

Vor welchen Herausforderungen 
stehen Banken und Betriebe 
ganz konkret?
Lothar Uedelhoven: Die historische 
Niedrigzinsphase bedeutet für Banken, 
dass wir unseren Kunden neue Lösungen 

Voller Zuversicht ins Jahr 2016
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für eine renditestarke Geldanlage bieten 
müssen. Zugleich müssen wir schauen, 
dass wir bei dem anhaltenden Druck auf 
die Zinsspanne unsere Ertragslage stabil 
halten. Die zunehmenden Regulierungs-
verpflichtungen seitens der Politik bin-
den bei uns Personal und kosten Geld. 
Die Zahlen, die wir den Aufsichtsbehör-
den melden müssen, stellen sich ja nicht 
von alleine zusammen. Wir hoffen hier, 
dass die europäische Politik die Verhält-
nismäßigkeit im Blick behält und regiona-
le Institute wie die VR Bank nicht mit den 
gleichen Regularien belegt wie Großban-
ken. Diese Zeit widmen wir lieber unseren 
Mitgliedern und Kunden.

Marcus Otto: Eine Herausforderung für 
regionale Handwerksbetriebe ist sicher die 
Nachfolgesituation. Es gibt viele Firmen, 
deren Inhaber Ende fünfzig sind und die 
zur Übergabe anstehen. Das sind zum Teil 
alt eingesessene Betriebe, die am Markt 
sehr gut positioniert sind. Jedoch gibt es 
oft keinen Nachfolger, wenn die Fami-
liennachfolge nicht in Betracht kommt. 
Hier wird sich ein Strukturwandel vollzie-
hen: kleinere Betriebe werden vom Markt 
verschwinden, die übrigen Unternehmen 
wachsen. Ein zweiter Punkt ist die Flücht-
lingssituation. Flüchtlinge werden vom 
Handwerk mit offenen Armen begrüßt, 
gerade vor dem Hintergrund des Fach-
kräftemangels. Wichtig ist eine schnelle 
Integration, die nur gelingen kann, wenn 
die jungen Menschen die deutsche Spra-
che lernen. Ferner müssen wir schauen, 
welche Stärken und Vorkenntnisse die 
Menschen mitbringen. Es ist gesamtge-
sellschaftlich niemandem geholfen, wenn 
Flüchtlinge in Aus- und Weiterbildungs-

maßnahmen gebracht werden, die weder 
ihnen noch den Betrieben etwas bringen. 
Wenn wir das Thema richtig anpacken, 
können aus den Flüchtlingen von Heute 
die Arbeitgeber von Morgen werden.

Stichwort Zusammenarbeit 
Bank und Handwerk: Wie sieht 
die Situation hier aus?
Marcus Otto: Damit sie Investitionen in 
Maschinen und Mitarbeiter sicher und 
schnell umsetzen können, greifen vie-
le Handwerksbetriebe auf die regionalen 
Banken als Partner für Finanzierungen 
zurück. Mehr als 60 Prozent der Investi-
tionen wickeln die Betriebe über Finan-
zierungskredite ab. Zugleich machen die 
Betriebe gute Erfahrungen mit der Kre-
ditversorgung bei finanziellen Engpässen. 
Die Banken versuchen Lösungen zu fin-
den, um die Geschäftstätigkeit von Unter-
nehmen aufrecht zu erhalten. Denn meis-
tens sind die Auftragsbücher voll. Das 
Problem sind eher säumige Schuldner. 
Insgesamt bewerten wir die Zusammen-
arbeit zwischen dem Handwerk und den 
Banken positiv.

Axel Quell:  Auch wir sehen die Zusam-
menarbeit mit den Handwerksbetrieben 
in der Region durchweg positiv. Als Ge-
nossenschaftsbank ist es nicht nur unse-
re ureigene Aufgabe, die regionale Wirt-
schaft zu unterstützen – wir haben auch 
Spaß daran, mit den Unternehmern vor 
Ort Projekte zu verwirklichen. Einen gro-
ßen Teil unseres Kreditvolumens von 775 
Millionen Euro machen Kredite an hei-
mische Firmen aus. Ein Zeichen dafür, 
dass wir mit den Betrieben vertrauensvoll 
zusammenarbeiten. Das zeigt sich auch 
bei unseren Dienstleistungen, die über 
das Kreditgeschäft hinausgehen: von der 
Gründung bis zur Beratung beim Zah-
lungsverkehr. Übrigens steht das Thema 
Nachfolge 2016 auch bei uns ganz oben 
auf der Agenda. Und auch zum Thema 
Forderungsmanagement haben wir pas-
sende Lösungen im Angebot.

Wie sieht die Prognose 
für 2016 insgesamt aus?
Marcus Otto: Vor dem Handwerk liegt 

ein tendenziell gutes Jahr. Die Investiti-
onsbereitschaft der Menschen und der 
Wunsch nach Qualitätsarbeit sind unge-
brochen. Eine Herausforderung wird die 
Verkehrssituation sein. Diese darf nicht 
weiter zu Umsatzeinbußen aufgrund von 
Standzeiten der Mitarbeiter in der Stadt 
oder auf den Autobahnen führen. Ansons-
ten ist das örtliche Handwerk gut aufge-
stellt und kann flexibel auf den Markt re-
agieren. Die Kalkulationen der Betriebe 
sind vorsichtig optimistisch ausgerichtet.  

Axel Quell: Für unser Firmenkundenge-
schäft sehe ich die Perspektive ebenfalls 
positiv. Wie Marcus Otto sagt, planen die 
Unternehmen und Betriebe mit einer sta-
bilen Ertragslage. Damit fallen Investitio-

nen wesentlich leichter. Allerdings spüren 
auch wir die sich verändernden Bedin-
gungen. Deshalb können wir sicher sagen: 
2016 wird herausfordernd und arbeitsin-
tensiv.

Lothar Uedelhoven: Axel Quell bringt es 
auf den Punkt: Die Banken müssen sich 
2016 auf schwierigere Rahmenbedingun-
gen einstellen. Vor allem die geringeren 
Zinsmargen werden bei vielen Instituten 
auf die Ergebnisse drücken. Als VR Bank 
eG Bergisch Gladbach sind wir jedoch zu-
versichtlich: wir sind wirtschaftlich kern-
gesund, nah an unseren Mitgliedern und 
Kunden – und haben eine hochmotivierte 
Mannschaft.	 u
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Ihre Partner im Energiekompetenzzentrum

Wie das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) infor-
miert, ist eine Förderung der Nachrüs-
tung mit Partikelfiltern für bestimmte 
Dieselfahrzeuge noch bis 15. Novem-
ber 2016 möglich. Die Nachrüstung 
wird sowohl von Diesel-PKW als auch 
von leichten Diesel-Nutzfahrzeugen 
bis maximal 3,5 Tonnen Gesamtmas-
se mit einem Festbetrag von 260 Euro 
gefördert.

Auf der Internetseite des BAFA 
heißt es dazu: Das Programm 
zur Förderung von Partikel-

minderungssystemen bei Dieselfahrzeu-
gen wird 2016 fortgesetzt (Richtlinie vom 
23.12.2015). Mit dem elektronischen An-
tragsformular kann die Förderung nach 
der neuen Richtlinie bis 15.11.2016 sowie 
nach der alten Richtlinie bis 15.2.2016 
beantragt werden.

Allgemeine Informationen
Wenn Sie Ihr Diesel-Fahrzeug in diesem 
Jahr (bis 30.9.2016) mit einem Rußparti-
kelfilter nachrüsten, können Sie dafür 260 
Euro erhalten. Dafür ist es erforderlich, 
dass Sie Ihr unterschriebenes Antragsfor-
mular einschließlich einer Kopie der Zu-

lassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeug-
schein) mit eingetragener Nachrüstung 
zügig einreichen.

Die Antragstellung für diesjährige 
Nachrüstungen ist nur möglich, solange 
die Mittel ausreichen. Der Antrag nach 
der neuen Richtlinie muss spätestens bis 
zum 15.11.2016 vollständig beim Bun-
desamt vorliegen.

Maßgeblich sind daher:
1. 	Das Datum der Nachrüstung. Dieses 

muss in der Zulassungsbescheinigung 
Teil I (Fahrzeugschein) korrekt einge-
tragen sein.

2.	 Das Datum des Eingangs der vollstän-
digen Antragsunterlagen beim BAFA.

3. 	Die Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln.

Nachrüstung von Rußpartikelfilter 
in Dieselfahrzeuge auch 2016

Hinweise:
»	 Die Anträge werden in der Reihen-

folge des vollständigen Eingangs der 
Antragsunterlagen beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) beschieden.

»	 Für Nachrüstungen, die vor dem 
1.1.2016 durchgeführt wurden, ist die 
Antragstellung nach der alten Richtli-
nie noch bis 15. Februar 2016 möglich.

»	 Für Nachrüstungen, die nach dem 
30.9.2016 durchgeführt werden, ist 
leider keine Förderung möglich.

Einzelheiten zur Förderung finden 
Sie unter folgendem Link: www.bafa.de/ 
bafa/de/weitere_aufgaben/pmsf/	 u
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Die Antragstellerin ist Inhaberin ei-
nes in Form einer GmbH organisierten 
Handwerksbetriebs und hält hierfür 
sechs Fahrzeuge vor. Mit einem Be-
triebsfahrzeug wurde eine erhebliche 
Abstandsunterschreitung zum voraus-
fahrenden Fahrzeug gemessen. Der 
verantwortliche Fahrer konnte nicht 
ermittelt werden.

Daraufhin gab die Kreisverwal-
tung der Antragstellerin als 
Halterin für alle Fahrzeuge des 

Handwerksbetriebs unter Anordnung der 
sofortigen Vollziehung das Führen eines 
Fahrtenbuchs für die Dauer von sechs 
Monaten auf. Die Antragstellerin wehrte 
sich hiergegen im Wege des vorläufigen 
Rechtsschutzes.

Das erkennende Verwaltungsgericht 
hat den Eilantrag hinsichtlich des Fahr-
tenbuchs für das Fahrzeug, mit dem der 
Verkehrsverstoß begangen wurde, abge-
lehnt, hinsichtlich der übrigen Betriebs-
fahrzeuge hatte er Erfolg.

Rechtmäßig sei die Fahrtenbuchaufla-
ge für das Fahrzeug, mit dem Abstands-
vorschriften verletzt worden seien, weil die 
Feststellung des hierfür verantwortlichen 
Fahrzeugführers nicht gelungen sei. Die 
Halterin des Fahrzeugs habe nicht in der 
notwendigen Weise an der Ermittlung des 
Verantwortlichen mitgewirkt, obwohl ihr 
angesichts des vorgelegten Lichtbilds mög-
lich gewesen wäre, den Kreis der in Betracht 
kommenden Mitarbeiter einzugrenzen, 
wenn nicht gar den Fahrer zu benennen. 

Dabei hätte die Halterin ggf. auch anhand 
ihrer Geschäftsunterlagen rekonstruieren 
müssen, welcher Mitarbeiter als Fahrzeug-
führer in Betracht komme. Der Eilantrag 
sei jedoch hinsichtlich der Fahrtenbuchauf-
lage für die übrigen Kraftfahrzeuge des Be-
triebs begründet. Eine derart weitreichende 
Maßnahme sei nur verhältnismäßig, wenn 
die Ordnungsbehörde Ermittlungen über 
Art und Umfang des Fahrzeugparks ange-
stellt und darüber hinaus eine Abschätzung 
vorgenommen habe, ob zukünftig unauf-
klärbare Verkehrsverfehlungen mit anderen 
Fahrzeugen des Halters zu erwarten seien. 
Beiden Anforderungen sei vorliegend der 
Antragsgegner nicht gerecht geworden.	 u

Verwaltungsgericht Mainz, Be-
schluss vom 2.12.2015, Az. L 1482/15.MZ

Keine Fahrtenbuchauflage für gesam-
ten Fuhrpark eines Handwerksbetriebs

Anforderungen an eine 
ordnungsgemäße Mängelrüge

Ist die vom Verkäufer an den Käu-
fer gelieferte Sache mangelhaft, liegt 
eine ausreichende Mängelrüge nicht 
vor, wenn der Käufer den Verkäufer 
auffordert, innerhalb einer bestimm-
ten Frist dem Grunde nach seine Be-
reitschaft zur Nachbesserung zu erklä-
ren.

Vielmehr muss auch die Bereit-
schaft des Käufers bestehen, die 
Kaufsache dem Verkäufer zur 

Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

Zum Sachverhalt: Der Käufer kauft 
beim Verkäufer ein gebrauchtes Auto. 
Kurze Zeit später hat das Auto einen Mo-
torschaden. Mit Anwaltsschreiben fordert 
der Käufer den Verkäufer daraufhin un-
ter Fristsetzung auf, „dem Grunde nach 
zu erklären, dass Sie eine Nachbesserung 
vornehmen werden“. Der Verkäufer be-

streitet, dass ein Mangel vorliegt. Darauf-
hin erklärt der Käufer den Rücktritt vom 
Kaufvertrag. Er verlangt die Rückzahlung 
des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rück-
übereignung des Autos. Der BGH hat in 
3. Instanz entschieden, dass der Rücktritt 
unberechtigt war, weil der Käufer keine 
ordnungsgemäße Nacherfüllungsauffor-
derung unter Fristsetzung ausgebracht 
hat.

Zu den Gründen: Das Recht des Käu-
fers, vom Vertrag gemäß § 437 Nr. 2 BGB 
nach den Bestimmungen der §§ 440, 323 
BGB zurückzutreten, setzt nach 323 Abs. 
1 BGB grundsätzlich voraus, dass der 
Käufer dem Verkäufer zuvor erfolglos eine 
Frist zur Nacherfüllung (§ 439 BGB) ge-
setzt hat. Diesen Anforderungen genügt 
die Mängelrüge des Käufers nicht. Denn 
die Obliegenheit des Käufers, ein Nacher-
füllungsverlangen an den Käufer zu rich-

ten, beschränkt sich nicht auf eine Auf-
forderung zur Nacherfüllung. Vielmehr 
umfasst sie auch die Bereitschaft des Käu-
fers, dem Verkäufer die Kaufsache zur 
Überprüfung der erhobenen Mängelrüge 
für eine entsprechende Untersuchung zur 
Verfügung zu stellen.

Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, 
sich auf ein Nacherfüllungsverlangen des 
Käufers einzulassen, bevor dieser ihm 
nicht Gelegenheit zu einer solchen Un-
tersuchung der Kaufsache gegeben hat (s. 
auch BGH, NJW 2010, 1448). Hier hat 
der Käufer schon vor einer Überprüfung 
des Autos die (verbindliche) Zustimmung 
des Verkäufers zu einer Nachbesserung 
verlangt. Darauf brauchte sich der Verkäu-
fer aber nicht einzulassen.	 u

Quelle: BGH, Urteil vom 
1.7.2015 – Az. XIII ZR 226/14
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Seit Juni 2013 ist die EU-Ver-
ordnung über die Online-Bei-
legung verbraucherrechtlicher 
Streitigkeiten etc. in Kraft. 

Nach der Verordnung ist ins-
besondere die Einrichtung 
einer Europäischen On-

line-Streitbeilegungs-Plattform vor-
gesehen, die eine unabhängige, un-
parteiische, transparente, effektive, 
schnelle und faire außergerichtliche 
Online-Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Verbrauchern und Unter-
nehmen ermöglichen soll. Diese soll 
ein hohes Verbraucherschutzniveau 
im Binnenmarkt gewährleisten. Die 
Online-Streitbeilegungs-Plattform 
soll von der EU-Kommission ent-
wickelt, unterhalten und betrieben 
werden. Jeder Mitgliedstaat hat nach 
der Verordnung eine Kontaktstel-
le zu benennen und mindestens mit 
zwei Online-Streitbeilegungsbera-
tern zu besetzen.

Damit Verbraucher von der On-
line-Streitbeilegungs-Plattform 
Kenntnis erhalten, sieht Art. 14 Abs. 
1 der Verordnung vor, dass Online-
Händler ab dem 9.1.2016 auf die 
OS-Plattform verlinken müssen. 
Der Link muss für den Verbraucher 
„leicht zugänglich“ sein, entspre-
chend wird ein Hinweis im Footer 
der Homepage oder im Impressum 
empfohlen. Der Online-Händler 
muss in diesem Zusammenhang auch 
seine E-Mail-Adresse bekannt geben.

Die Informationspflichten tref-
fen alle Online-Händler unabhän-
gig davon, ob die Teilnahme an einer 
alternativen Streitbeilegung gewollt 
ist oder nicht. Betroffen sind auch 
Händler, die über keine eigene Inter-

netseite verfügen, sondern ihre Pro-
dukte oder Dienstleistungen über 
Portale wie ebay oder Amazon ver-
treiben.

Obwohl die Informationspflich-
ten die Unternehmen seit dem 
9.1.2016 treffen, ist die OS-Platt-
form bis zum heutigen Tag noch 
nicht fertiggestellt. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit und um Streitigkei-
ten im Zusammenhang mit Abmah-
nungen zu vermeiden, sollten die 
Online-Händler bereits heute auf ih-
ren Internetseiten auf den Link ver-
weisen und z. B. mit folgendem Text 
begleiten:

Nach geltendem Recht sind wir ver-
pflichtet, die Verbraucher auf die Exis-
tenz der Europäischen Online-Streit-
beilegungs-Plattform hinzuweisen, die 
für die Beilegung von Streitigkeiten ge-
nutzt werden kann, ohne dass ein Ge-
richt eingeschaltet werden muss. Für 
die Einrichtung der Plattform ist die 
Europäische Kommission zuständig. 
Sie finden die Europäische Online-
Streitbeilegungs-Plattform hier: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Auf dieser Seite findet sich aktuell 
der Hinweis, dass die OS-Plattform 
ab dem 15. Februar betriebsbereit 
zur Verfügung stehen soll. Es sollte 
überprüft werden, ob sich die Inter-
netadresse nach dem 15. Februar ggf. 
noch einmal ändert.	 u

Seit 9.1.2016

Neue Informations- 
pflichten für Online-Händler
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Mängelanzeige per Email

Keine Verlängerung der 
Gewährleistungsfrist

Nach § 13 Abs. 5 VOB/B hat nur eine 
schriftliche Mängelanzeige eine ver-
jährungsverlängernde Wirkung. Eine 
Mängelanzeige per Mail hat mangels 
eigenhändiger Unterschrift keine ver-
jährungsverlängernde Wirkung.

Das hat das Landgericht Frank-
furt am Main in folgendem Fall 
entschieden: Die Klägerin ist 

Eigentümer eines Bürogebäudes. Die Be-
klagte baute dort im Auftrag der Klägerin 
2010 Kältemaschinen ein. Die Leistung 
wurde im August 2010 abgenommen. In-
soweit haben die Parteien eine zweijähri-
ge Verjährungsfrist vereinbart. Im August 
2011 sandte ein Mitarbeiter der Klägerin 
sodann per Email eine Mängelanzeige. 
In der darauf folgenden Woche fand ein 
Ortstermin statt ohne weitere Erkenntnis-
se. Mit Schreiben aus Mai 2013 wandte 
sich die Klägerin sodann nochmals an die 
Beklagte und meldete Mängel an und for-

derte unter Fristsetzung auf, diese Män-
gel zu beseitigen. Dies wurde durch die 
Beklagte unter Verweis auf eine etwai-
ge Verjährung abgelehnt. Sodann vergab 
die Klägerin die Mängelbeseitigung an 
einen Dritten, der ihr dafür 42.900,00 € 
in Rechnung stellte, deren Erstattung die 
Klägerin nunmehr von der Beklagten mit 
der Klage verlangt.

Das Landgericht Frankfurt hat die Kla-
ge abgewiesen, denn die Forderungen der 
Klägerin seien verjährt. Da die Abnahme 
im August 2010 erfolgte, war ein Mangel-
beseitigungsverlangen im Mai 2013 nach 
Ablauf der Verjährung und konnte diese 
Verjährung nicht mehr unterbrechen. Ein 
früheres wirksames Mängelbeseitigungs-
verlangen lag nicht vor. Insbesondere ent-
sprach die Email aus August 2011 nicht 
den Anforderungen an eine wirksame 
Mängelanzeige. Nach § 13 Abs. 5 VOB/B 
hat nur eine schriftliche Mängelanzeige 

eine verjährungsverlängernde Wirkung. 
Dies setzt voraus, dass die Mängelanzei-
ge eigenhändig unterschrieben wird. Eine 
solche eigenhändige Unterschrift kann 
nur durch eine sog. qualifizierte elektro-
nische Signatur ersetzt werden, die vorlie-
gend ebenfalls fehlte. Eine einfache Email 
war nicht ausreichend.

Hinweis: Die Entscheidung des Land-
gerichts wird in der juristischen Litera-
tur teilweise stark kritisiert. Ein Urteil des 
höchsten Gerichts, des Bundesgerichts-
hofs, gibt es dazu bisher noch nicht. Daher 
sollte man rechtssicher Mängelanzeigen 
nur in Schriftform vornehmen. Eindeutig 
und beweiswirksam sind Schreiben auch 
in der heutigen Zeit nur, wenn sie eigen-
händig unterschrieben und nachweislich 
mit der Post zugestellt worden sind!	 u

Landgericht Frankfurt am Main, 
Urteil vom 8.1.2015, Az. 2 – 20 O 229/13

Der klagende Käufer aus NRW er-
warb im September 2014 beim be-
klagten Verkäufer aus Potsdam ein 
Gebrauchtfahrzeug vom Typ Saab 900 
Cabriolet zum Kaufpreis von 5.650,00 
Euro. Nach entsprechender Barzah-
lung verbrachte der Kläger das Fahr-
zeug nach NRW.

Hier kam der Verdacht auf, dass 
der im Kaufvertrag angegebe-
ne Kilometerstand von 173.000 

km unzutreffend sei und das Fahrzeug tat-
sächlich eine erheblich höhere Laufleis-

tung aufwies. Noch bevor der Kläger das 
Fahrzeug auf seinen Namen zuließ, erklär-
te er gegenüber dem Beklagten den Ver-
tragsrücktritt und verlangte die Rückab-
wicklung des Kaufvertrages.

Die vom Kläger vor dem Landgericht 
in NRW erhobene Klage hatte zunächst 
keinen Erfolg, weil das angerufene Land-
gericht sich als örtlich unzuständig ansah.

Die Berufung des Klägers gegen das 
landgerichtliche Urteil war erfolgreich. 
Das Oberlandesgericht hat die erstins-

tanzliche Entscheidung aufgehoben und 
das Landgericht verpflichtet, den Rechts-
streit zu verhandeln und zu entscheiden.

In der Hauptsache beantrage der Kläger 
nunmehr, ihm den Kaufpreis Zug um Zug 
gegen die Rückgabe des Fahrzeugs zurück-
zuzahlen. Diesen Prozess könne der Kläger 
vor dem Landgericht in NRW durchfüh-
ren. Dort sei der Gerichtsstand des Erfül-
lungsortes gegeben. Wenn nicht anders ver-
einbart, sei für diesen Gerichtsstand der Ort 
maßgeblich, an dem der Kaufvertrag im Fal-
le eines zu Recht erklärten Rücktritts rück-

Gerichtsstand bei Rückabwicklung 
eines Fahrzeugkaufs
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Ein Auftraggeber kann wegen ei-
nes Mangels auch nach Verjährung 
der Mängelansprüche ein Leistungs-
verweigerungsrecht geltend machen, 
wenn der Mangel bereits vor Ablauf 
der Verjährungsfrist vorlag.

Der Auftraggeber beauftragte den 
Auftragnehmer mit Vertrag vom 
19.5.2008 unter anderem mit 

der Ausführung von Rohbauarbeiten für 
den Neubau eines Büros mit Lagerhalle. 
Eine Abnahme der Arbeiten erfolgte am 
16.10.2008. Bei der Abnahme behielt sich 
der Auftraggeber Ansprüche wegen ver-
schiedener Mängel und Restarbeiten vor.

Der Auftragnehmer erhob Klage auf 
Zahlung des restlichen Werklohns in 
Höhe von rd. 188.000,00 €. Gegenüber 
dieser Werklohnforderung machte der 
Auftraggeber ein Leistungsverweigerungs-
recht wegen Mängeln geltend und verwies 
insoweit auf die zur Mangelbeseitigung er-
forderlichen Kosten.

Das Landgericht gab der Werklohnkla-
ge überwiegend statt. Im Übrigen war es 
der Auffassung, dass die Geltendmachung 
eines Leistungsverweigerungsrechts wegen 
Mängeln als Aufrechnung anzusehen sei, 
so dass die Werklohnklage in Höhe der 
seiner Ansicht nach zur Aufrechnung ge-
stellten Mangelbeseitigungskosten abge-
wiesen wurde.

Gegen diese Entscheidung legte der 
Auftraggeber Berufung ein und beantrag-
te, die Klage insgesamt abzuweisen. Erst-
mals in dem Berufungsverfahren macht 
der Auftraggeber mit Schriftsatz vom 
11.11.2013, d. h. nach Eintritt der 5-jäh-
rigen Verjährung am 16.10.2013 ein Leis-
tungsverweigerungsrecht wegen eines wei-
teren Mangels geltend, weil sich das vom 
Auftragnehmer verlegte Pflaster gewölbt 
hatte. Das Oberlandesgericht verurteilte 
den Auftraggeber zur unbedingten Zah-
lung restlichen Werklohns in Höhe von 
rd. 125.000,00 €. In Höhe von weiteren 
52.000,00 € erfolgt die Verurteilung zur 
Zahlung nur Zug um Zug gegen Beseiti-
gung der geltend gemachten Mängel, so-
weit sie das OLG als gegeben erachtete. 
Ein Leistungsverweigerungsrecht wegen 
der Wölbung des Plattenbelags billigte das 
OLG dem Auftraggeber nicht zu. Zur Be-
gründung führte es aus, dass ein solches 
Leistungsverweigerungsrecht nicht geltend 
gemacht werden könne, da dieser Mangel 
erstmals nach Eintritt der Verjährung an-
gezeigt worden sei. Hinsichtlich der Frage, 
ob wegen erstmals nach Ablauf der Verjäh-
rungsfrist geltend gemachter Mängelan-
sprüche ein Leistungsverweigerungsrecht 
geltend gemacht werden kann, ließ es die 
Revision zum Bundesgerichtshof zu.

Auf die vom Auftraggeber eingelegte 
Revision hin hob der BGH die Entschei-
dung des OLG, soweit dieses ein Leistungs-

verweigerungsrecht des Auftraggebers ver-
neint hatte, auf. Zur Begründung führt 
der BGH aus, dass der Auftraggeber we-
gen eines Mangels ein Leistungsverweige-
rungsrecht gegenüber dem Auftragnehmer 
auch noch nach Eintritt der Verjährung der 
Mängelansprüche geltend machen könne, 
wenn dieser Mangel bereits vor Ablauf der 
Verjährungsfrist in Erscheinung getreten 
sei und daher ein darauf gestütztes Leis-
tungsverweigerungsrecht in nicht verjähr-
ter Zeit geltend gemacht werden konnte. 
Hierfür ist es nach Auffassung des BGH 
nicht erforderlich, dass der Auftraggeber 
bereits vor Eintritt der Verjährung seiner 
Mängelansprüche ein Leistungsverweige-
rungsrecht, gestützt auf diesen Mangel, 
geltend gemacht hat. Nach dem ausdrück-
lichen Wortlaut des § 215 BGB sei der Auf-
traggeber gerade nicht gezwungen, ein ihm 
zustehendes Leistungsverweigerungsrecht 
vor Ablauf der Verjährungsfrist geltend zu 
machen, um sich dieses Recht zu erhalten.

Folge dieser Entscheidung ist, dass es 
dem Auftraggeber erheblich erleichtert 
wird, auch noch nach Ablauf der Verjäh-
rungsfrist die Zahlung des Werklohns zu 
verweigern, wenn nach Ablauf der Ver-
jährung ein Mangel auftrat. Insoweit wird 
der Auftraggeber bevorteilt, der die Zah-
lung des Werklohnes hinauszögert.	 u

BGH, Urteil vom 5.11.2015 
 Az. VII ZR 144/14

Leistungsverweigerungsrecht 
und Verjährung

abzuwickeln sei. Bei einem Fahrzeugkauf 
habe ein Käufer nach der Ausübung seines 
Rücktrittsrechts keinen uneingeschränk-
ten Anspruch auf Rückzahlung des Kauf-
preises. Dieser Anspruch sei vom Verkäufer 
vielmehr nur Zug um Zug gegen Rückgabe 
des verkauften Fahrzeugs zu erfüllen. Dabei 
sei der Verkäufer verpflichtet, ein mangel-
haftes Fahrzeug dort abzuholen, wo es sich 
nach der Vorstellung der Vertragsparteien 

im Zeitpunkt des Vertragsrücktritts befin-
de. Das sei im vorliegenden Fall am Wohn-
sitz des Klägers in NRW, weil der Kläger das 
Fahrzeug dort habe nutzen wollen.

Dem stehe nicht entgegen, dass die 
nach dem Vertrag vorrangig vor einem 
Rücktritt vom Verkäufer geschuldete 
Nachbesserung an dessen Betriebs- oder 
Wohnsitz vorzunehmen gewesen wäre. 

Das Scheitern einer Nachbesserung sei 
ggf. eine Rücktrittsvoraussetzung und 
lasse sich in der Regel erst dann feststel-
len, wenn der Käufer das Fahrzeug im 
Anschluss an die Nachbesserung zurück-
erhalten habe. Vertragsgemäß befinde es 
sich dann wieder an seinem Wohnsitz.	 u

Oberlandesgericht Hamm, Urteil 
vom 27.10.2015, Az. 28 U 91/15
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Ist ein Arbeitnehmer aus gesund-
heitlichen Gründen an seiner Arbeits-
leistung gehindert, gehen seine ge-
setzlichen Urlaubsansprüche mit 
Ablauf des 31. März des zweiten auf 
das Urlaubsjahr folgenden Jahres un-
ter. Der Verfall tritt nicht bereits vor 
diesem Zeitpunkt tageweise ein. Der 
entstandene Urlaubsabgeltungsan-
spruch ist vererbbar.

Der gesetzliche Urlaubsanspruch 
im Umfang von 25 Arbeitstagen 
ist zu Beginn des Jahres (hier: 

2009) unabhängig davon entstanden, 
dass der Arbeitnehmer seit dem 9.1.2008 
krankheitsbedingt arbeitsunfähig war. 
Auch der Bezug der Erwerbsminderungs-
rente ab Mai 2009 war für den Fortbe-
stand des Urlaubsanspruchs unerheblich. 
Der gesetzliche Erholungsurlaub und der 
schwerbehinderten Menschen zustehende 
Zusatzurlaub setzen keine Arbeitsleistung 
des Arbeitnehmers im Urlaubsjahr vor-
aus. Gesetzliche Urlaubsansprüche entste-
hen auch dann, wenn der Arbeitnehmer 
eine befristete Rente wegen Erwerbsmin-
derung bezieht und dies nach einer tarifli-
chen Regelung das Ruhen des Arbeitsver-
hältnisses zur Folge hat.

Der gesetzliche Urlaubsanspruch des 
Arbeitnehmers aus dem Jahr 2009 war 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses am 17.3.2011 noch 
nicht verfallen. Das Bundesarbeitsgericht 
hat in seiner Entscheidung vom 7.8.2012 
eingehend begründet, weshalb die gesetz-
lichen Urlaubsansprüche arbeitsunfähiger 
Arbeitnehmer aufgrund unionsrechtskon-
former Auslegung des § 7 Abs. 3 Satz 3 
BUrlG erst 15 Monate nach Ablauf des 
Urlaubsjahres untergehen.

Die Auffassung, dem Arbeitnehmer 
habe ein weiterer Urlaubsabgeltungsan-
spruch nicht zugestanden, weil sein Ur-

laub aus dem Jahr 2009 bereits tageweise 
vor dem 31.03.2011 untergegangen sei, 
beruht auf der vom Bundesarbeitsgericht 
vormals vertretenen Surrogatstheorie. Das 
Bundesarbeitsgericht hat die Rechtspre-
chung zum Charakter des Abgeltungsan-
spruchs als Surrogat des Urlaubsanspruchs 
jedoch insgesamt aufgegeben. In der Fol-
ge der Schultz-Hoff-Entscheidung des Ge-
richtshofs der Europäischen Union vom 
20.1.2009 ist das tragende Fundament der 
Surrogatstheorie entfallen, krankheitsbe-
dingt arbeitsunfähige und aus dem Arbeits-
verhältnis ausscheidende Arbeitnehmer 
nicht besserzustellen als im Arbeitsverhält-
nis verbleibende arbeitsunfähige Arbeit-
nehmer. Das Argument des Arbeitgebers, 
der Urlaubsanspruch sei mit der Frist „be-
lastet“ und diese setze sich im Abgeltungs-
anspruch fort, trägt deshalb nicht. Der 
Anspruch auf Urlaubsabgeltung ist anders 
als nach der aufgegebenen Surrogatstheo-
rie ein reiner Geldanspruch. Er verdankt 
seine Entstehung zwar urlaubsrechtlichen 
Vorschriften. Ist er entstanden, ist er nicht 
mehr Äquivalent zum Urlaubsanspruch, 
sondern bildet einen Teil des Vermögens 
des Arbeitnehmers und unterscheidet sich 
in rechtlicher Hinsicht nicht von anderen 
Zahlungsansprüchen des Arbeitnehmers 
gegen den Arbeitgeber.

Würde der Urlaub gemäß der Ansicht 
des Arbeitgebers sukzessive verfallen, wür-
de im Ergebnis der Übertragungszeit-
raum verkürzt. Nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Uni-
on folgt aus Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 
2003/88/EG (Arbeitszeitrichtlinie), dass 

im Falle der Arbeitsunfähigkeit des Arbeit-
nehmers der Übertragungszeitraum die 
Dauer des Bezugszeitraums, für den der 
Urlaub gewährt wird, deutlich überschrei-
ten muss. Da der Bezugszeitraum nach 
dem BUrlG das Kalenderjahr ist, muss der 
Übertragungszeitraum deutlich länger als 
zwölf Monate sein. Wäre der Urlaubsan-
spruch entsprechend der Ansicht des Ar-
beitgebers mit dem Ablauf der Übertra-
gungsfrist „belastet“, hätte dies zur Folge, 
dass ein Teil der Urlaubsansprüche des Ar-
beitnehmers aus dem Jahr 2009 bereits im 
Februar 2011 untergegangen wäre. 

Der Arbeitnehmer erwarb mit der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses einen 
Abgeltungsanspruch für die im Jahr 2009 
entstandenen gesetzlichen Urlaubsansprü-
che im Umfang von 25 Arbeitstagen. Der 
Zahlungsanspruch ist mit dem Tod des Ar-
beitnehmers gemäß § 1922 BGB auf seine 
Erben in Erbengemeinschaft übergegan-
gen. Aus der Einordnung des Urlaubsab-
geltungsanspruchs als reiner Geldanspruch 
folgt, dass dieser Anspruch weder von der 
Erfüllbarkeit oder Durchsetzbarkeit des 
Urlaubsanspruchs abhängt noch mit dem 
Tod des Arbeitnehmers untergeht. Viel-
mehr ist er vererbbar. Soweit das Bundes-
arbeitsgericht in der Vergangenheit nur 
einen Schadensersatzanspruch, nicht aber 
den Urlaubsabgeltungsanspruch selbst als 
vererblich angesehen hat, wird hieran nach 
der vollständigen Aufgabe der Surrogats-
theorie nicht mehr festgehalten.	 u

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
22. September 2015 – 9 AZR 170/14 

Urlaubsabgeltungsanspruch – 
und seine Vererbbarkeit
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Das Arbeitsgericht Düsseldorf hat 
entschieden, dass den Arbeitgeber 
eine krankhafte Fettleibigkeit (Adipo-
sitas) seines Arbeitnehmers nicht zu 
dessen Kündigung berechtigt.

Vor dem Arbeitsgericht wurde 
über einen Rechtsstreit zwischen 
einem Gartenbaubetrieb und ei-

nem dort beschäftigten Arbeitnehmer ver-
handelt. Der Arbeitnehmer wendete sich 
mit einer Kündigungsschutzklage gegen 
seine Kündigung und verlangt Zahlung 
einer Entschädigung wegen Benachteili-
gung aufgrund einer Behinderung

Das Arbeitsgericht Düsseldorf hat der 
Kündigungsschutzklage stattgeben und 

den Antrag auf Zahlung einer Entschädi-
gung abgewiesen.

Nach Auffassung des Arbeitsgerichts 
war die Kündigungsschutzklage erfolg-
reich, weil die Arbeitgeberin eine vermin-
derte Leistungsfähigkeit des Arbeitneh-
mers aufgrund seiner Körperfülle nicht 
hinreichend konkret dargelegt hat. Aus 
dem Sachvortrag der Arbeitgeberin habe 

sich nicht in ausreichendem Maße erge-
ben, dass der Arbeitnehmer ganz oder teil-
weise nicht mehr in der Lage sei, die von 
ihm geschuldete Arbeitsleistung zu erbrin-
gen. Ein Entschädigungsanspruch bestehe 
nicht. Ein derartiger Anspruch setze nach 
der Rechtsprechung des EuGH und des 
BAG das Vorliegen einer Behinderung vo-
raus. Adipositas könne danach eine Behin-
derung darstellen, wenn der Arbeitneh-
mer dadurch langfristig an der wirksamen 
Teilhabe am Berufsleben gehindert werde. 
Der Kläger habe jedoch vorgetragen, alle 
geschuldeten Tätigkeiten ausüben zu kön-
nen.	 u

Arbeitsgericht Düsseldorf, Urteil 
vom 17.12.2015, Aktz.: 7 Ca 4616/15

Keine Kündigung wegen Adipositas

Nach Auffassung des  Landesar-
beitsgerichts (LAG) Düsseldorf ist es 
nicht zulässig, die soziale Rechtferti-
gung der Kündigung im Prozess auf 
einen anderen Lebenssachverhalt zu 
stützen als bei ihrem Ausspruch.

Das hat das LAG Düsseldorf in 
folgendem Fall entschieden: Die 
Klägerin ist seit 2006 als kauf-

männische Angestellte in Teilzeit bei der 
Beklagten beschäftigt. Ihr obliegt vor-
nehmlich die Personalverwaltung. Im 
Februar 2014 wurde ihr außerordent-
lich, hilfsweise ordentlich gekündigt. Der 
Hauptvorwurf lautete, sie habe die bislang 
auf einem firmeninternen Rechner gespei-
cherten Personaldaten ohne Kenntnis und 
Zustimmung des Geschäftsführers „ausge-
lagert“ (wohl in eine Cloud) bzw. gelöscht.

Im Prozess trug die Arbeitgeberin dann 
zusätzlich vor, die Kündigung (wohl nur 
die ordentliche) sei auch aus betriebsbe-
dingten Gründen erfolgt. Man habe sich 
entschlossen, die Personalbuchhaltung 
künftig von einem externen Steuerbe-

ratungsbüro durchführen zu lassen. Die 
Klägerin hielt beide Kündigungen für 
nicht gerechtfertigt und bekam sowohl 
vom Arbeitsgericht als auch dem Landes-
arbeitsgericht Recht.

Das LAG hat – wie schon zuvor das 
Arbeitsgericht – den Vorwurf der Ausla-
gerung der Daten nicht für so schwerwie-
gend erachtet, dass er die ordentliche oder 
gar außerordentliche Kündigung recht-
fertigen könne. Das Landesarbeitsgericht 
befasste sich gar nicht mit den erst im 
Prozess vorgetragenen betriebsbedingten 
Gründen, denn nach Auffassung des LAG 
sei ein Auswechseln der Kündigungsgrün-
de erst im Prozess in dem Sinne, dass die 
Kündigung einen völlig anderen Charak-
ter erhält, nicht zulässig. In einem derarti-
gen Fall sei nur der Ausspruch einer neu-
en Kündigung möglich, denn es handele 
sich insoweit nicht um den Fall des nach 
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts zulässigen Nachschiebens von zuvor 
nicht bekannten Kündigungsgründen, 
sondern um die Auswechselung bekannter 
Kündigungsgründe.

Landesarbeitsgericht Düsseldorf, 
Urteil v. 24.6.2015, Aktz.: 7 Sa 1243/14

Hinweis: Da Kündigungen rechtlich zu-
meist problematisch sind, ist beim Aus-
spruch einer Kündigung grundsätzlich auf 
die Angabe eines konkreten Kündigungs-
grundes im Kündigungsschreiben zu ver-
zichten. Dies gilt grundsätzlich für sämtli-
che Kündigungen, da die Mitteilung von 
Kündigungsgründen nicht zum notwen-
digen Inhalt einer Kündigungserklärung 
gehört und daher keine Wirksamkeitsvo-
raussetzung der außerordentlichen Kün-
digung ist, eine Nichtangabe von Kündi-
gungsgründen führt nicht zur Nichtigkeit 
der Kündigung.

Jedoch muss bei einer fristlo-
sen Kündigung entsprechend § 626 
Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch der Kün-
digende dem Arbeitnehmer auf Verlan-
gen den Kündigungsgrund unverzüglich 
schriftlich mitteilen. Der Arbeitgeber 
macht sich aber u.U. schadensersatzpflich-
tig, wenn er die Begründungspflicht nicht 
befolgt.	 u

Auswechseln von Kündigungsgründen
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Im Berufsausbildungs-
verhältnis kann die 
Probezeit nicht 
verlängert werden

Eine Klausel in einem Berufsausbil-
dungsvertrag, die besagt: „Wird die 
Ausbildung während der Probe-

zeit um mehr als ein Drittel unterbrochen, 
verlängert sich die Probezeit um den Zeit-
raum der Unterbrechung“ ist aufgrund des 
Verstoßes gegen die Vorschriften des Be-
rufsausbildungsgesetzes zu Lasten des Aus-
zubildenden unzulässig. Dabei würde dem 
Ausbilder über die Dauer der nach § 20 
Satz 2 Berufsausbildungsgesetz zulässigen 
Höchstdauer der Probezeit von 4 Monaten 
hinaus das Ausbildungsverhältnis unter 
den erleichterten Bedingungen von § 22 
Abs. 1 Berufsausbildungsgesetz kündbar 
sein.

Hessisches Landesarbeitsgericht, 
Urteil vom 2.6.2015, Az. 4 Sa 1465/14

Die Höhe der Verzugszinsen nach 
§ 288 Abs. 1 BGB beträgt ak-
tuell 4,17 % (5 % plus den Ba-

siszinssatz gemäß § 247 Abs. 1 BGB, der 
seit dem 1.1.2015 – 0,83 % beträgt). Bei 
Rechtsgeschäften, an denen ein Verbrau-
cher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz 
nach § 288 Abs. 2 BGB aktuell 8,17 % 
(9 % plus den Basiszinssatz gemäß § 247 
Abs. 1 BGB).

(Stand: 12.1.2016, Angaben ohne Gewähr)

Den jeweils aktuellen Basiszins-
satz können Sie im Internet einsehen 
bzw. abrufen unter der Internet-Adresse 
www.bundesbank.de/Redaktion/DE/
Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/
basiszinssatz.html.

Aktuelle Höhe 
der Verzugszinsen

Die Beklagte war von September 
2003 bis Oktober 2009 im Betrieb ih-
res Ehemanns angestellt. Nachdem 
sich die Eheleute getrennt hatten, 
wurde die Beklagte spätestens seit An-
fang Januar 2005 von der Arbeitsleis-
tung freigestellt.

Sie erhielt fortan das vereinbarte Ent-
gelt von 1.100,00 Euro brutto mo-
natlich ohne Gegenleistung. Über 

das Vermögen des Ehemanns wurde auf 
Antrag vom 9.10.2009 im Januar 2010 
das Insolvenzverfahren eröffnet. Der In-
solvenzverwalter begehrt die Rückzahlung 
des zwischen Oktober 2005 und August 
2009 gezahlten Nettoentgelts der Ehefrau 
in Höhe von 29.696,01 Euro.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abge-
wiesen, das Landesarbeitsgericht Köln hat 
ihr auf die Berufung des Klägers stattge-
geben.

Die Revision der Beklagten hatte vor 
dem Bundesarbeitsgericht keinen Erfolg. 
Die Anfechtungstatbestände in §§ 129 ff. 
InsO geben dem Insolvenzverwalter eine 
Möglichkeit, vor Eröffnung des Insol- 
venzverfahrens vorgenommene Zahlun-
gen des Schuldners rückgängig zu ma-
chen. Nach § 134 Abs.1 InsO können 
unentgeltliche Leistungen des Schuldners, 
die in den letzten vier Jahren vor dem An-
trag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens erfolgt sind, ohne weitere Vorausset-
zungen angefochten werden. Dies beruht 
auf dem Gedanken, dass der Empfänger 
einer solchen Leistung nicht schutzwürdig 
ist. Unentgeltlich sind Zahlungen, denen 
nach der ihnen zugrundeliegenden Ver-
einbarung keine Gegenleistung gegen-
übersteht.

Zahlungen, die in einem Arbeitsver-
hältnis als Gegenleistung für die geleiste-
te Arbeit erfolgen, sind demnach grund-
sätzlich entgeltlich. Dies gilt auch, soweit 
gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen 
den Grundsatz „kein Entgelt ohne Arbeit“ 
durchbrechen und zB an Feiertagen, für 
die Zeit des Urlaubs, der Arbeitsunfähig-
keit oder der Freistellung von der Arbeits-
pflicht wegen Arbeitsmangels eine Ent-
geltzahlungspflicht ohne Arbeitsleistung 
vorsehen. Mit derartigen Zahlungen er-
füllt der Arbeitgeber gesetzliche oder ta-
rifliche Verbindlichkeiten als Teil seiner 
Hauptleistungspflicht.

Durch die Freistellung der Ehefrau 
wurde der Inhalt des Arbeitsverhältnisses 
geändert. Die Eheleute waren sich darüber 
einig, dass die Beklagte für das Arbeitsent-
gelt keine Gegenleistung erbringen muss-
te. Die Zahlungen nach der Freistellung 
erfolgten deshalb unentgeltlich.	 u

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
17.12.2015 – Az. 6 AZR 186/14

Schenkungsanfechtung 
bei Entgeltzahlung an die 

freigestellte Ehefrau

20
Forum 1/2016

Editorial Handwerksforum Namen + Nachrichten TermineRecht + Ausbildung



Ihre Partner rund 
um den Bau

Der beste Platz 
für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 
Tel.: (0 21 83)41 77 97 · Fax: (0 21 83)41 77 97 
E-Mail: ralf.thielen@image-text.de

Image Text Verlagsgesellschaft mbH · Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen



Leistet ein Arbeitgeber über mehre-
re Jahre hinweg eine Sonderzahlung 
in unterschiedlicher Höhe, entsteht 
durch schlüssiges Verhalten ein An-
spruch des Arbeitnehmers auf künf-
tige Zahlungen, deren Höhe der Ar-
beitgeber nach billigem Ermessen 
festsetzen kann.

Zum Sachverhalt: Ein Arbeitge-
ber zahlte jeweils zum Jahresen-
de in den Jahren 2007 bis 2009 

an den Arbeitnehmer eine als Sonderzah-
lung bezeichnete Zahlung in unterschied-
licher Höhe. Zwischen den Parteien ist 
streitig, ob die Zahlung in Anlehnung 
an das Betriebsergebnis oder ohne beson-
dere Zweckbestimmung erfolgte. Einen 
ausdrücklichen Freiwilligkeits- oder Wi-
derrufsvorbehalt erklärte der Arbeitgeber 
anlässlich der Zahlung nicht. Das Arbeits-
verhältnis der Parteien endete unterjährig 
im Jahr 2010. Der Arbeitnehmer ist der 
Auffassung, dass ihm auch für dieses Jahr 
ein anteiliger Zahlungsanspruch auf eine 
Sonderzahlung zusteht.

Das Bundesarbeitsgericht hat diesem 
zugestimmt. Zur Begründung führe das 

Gericht an, dass eine dauerhafte Verpflich-
tung des Arbeitgebers auch aus einem tat-
sächlichen Verhalten ergeben kann. Dies 
würde auch gelten, wenn die Entstehung 
einer betrieblichen Übung mangels eines 
kollektiven Elements ausgeschlossen sei. 
Die Voraussetzung hierfür sei, dass der 
Arbeitnehmer aus dem Verhalten des Ar-
beitgebers auf ein vertragliches Angebot 
schließen könne, das er gemäß § 151 BGB 
durch schlüssiges Verhalten angenommen 
habe. Durch die dreimalige Leistung der 
Sonderzahlung zum Jahresende konnte 
der Kläger im vorliegenden Fall verstän-
digerweise auf ein verbindliches Angebot 
des Arbeitgebers schließen. Es seien keine 
Umstände ersichtlich, die dafür sprechen, 
dass die Auszahlung der Sonderzahlung an 
bestimmte Voraussetzungen geknüpft war 
und diese Voraussetzung im Jahre 2010 
nicht vorliegen würde. Der Arbeitgeber 
habe keinen Vorbehalt im Zusammen-
hang mit den Zahlungen erklärt.

Allein der Umstand, dass die Zahlun-
gen in unterschiedlicher Höhe erfolgt sei-
en, ließe nicht den Schluss zu, dass der 
Arbeitgeber sich nicht dem Grunde nach 
auf Dauer binden wolle. Der Zahlungsan-

spruch sei auch nicht deshalb ausgeschlos-
sen, weil das Arbeitsverhältnis der Partei-
en unterjährig im Jahr 2010 endete. Nach 
Aussagen beider Parteien war die Zahlung 
arbeitsleistungsbezogen.

Wenn der Arbeitgeber einen anderen 
Zweck als die Vergütung der Arbeitsleis-
tung mit einer Sonderzahlung verfolgen 
wolle, müsse er dies deutlich in der zu-
grunde liegenden Vereinbarung zum Aus-
druck bringen. Daran habe es im vorlie-
genden Fall gemangelt

Insbesondere ergebe sich keinerlei 
Hinweis darauf, dass mit der Zahlung 
„nur“ die Betriebstreue des Arbeitneh-
mers honoriert werden solle. Arbeitsleis-
tungsbezogene Sonderzahlungen können 
nicht vom Bestand des Arbeitsverhält-
nisses zum Jahresende abhängig gemacht 
werden. Der Arbeitgeber war somit ver-
pflichtet, für das Jahr 2010 eine anteilige 
Sonderzahlung zu leisten, deren Höhe er 
gemäß § 315 BGB nach billigem Ermes-
sen festsetzen konnte.	 u

Quelle: BAG, Urteil vom 13.5.2015, 
Az. 10 AZR 266/14

Konkludente Zusage 
auf Sonderzahlung
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Der Kläger bewarb sich im Frühjahr 
2013 bei der Beklagten um eine Aus-
bildung. Die Beklagte versprach ihm 
die Aufnahme der Ausbildung zum 
1.8.2013. Zur Überbrückung schlos-
sen die Parteien einen „Praktikanten-
vertrag“ mit einer Laufzeit bis zum 
31.7.2013. Nach dem gesonderten 
Berufsausbildungsvertrag begann an-
schließend die Ausbildung mit einer 
Probezeit von drei Monaten.

Mit Schreiben vom 29.10.2013, 
welches dem Kläger am glei-
chen Tag zuging, kündigte 

die Beklagte das Berufsausbildungsver-
hältnis zum 29.10.2013. Der Kläger hält 
die Kündigung für unwirksam. Sie sei erst 
nach Ablauf der Probezeit erklärt worden. 
Das dem Berufsausbildungsverhältnis vo-
rausgegangene Praktikum sei auf die Pro-
bezeit anzurechnen. Die Beklagte habe 
sich bereits während des Praktikums ein 
vollständiges Bild über ihn machen kön-
nen.

Die Vorinstanzen haben die Klage ab-
gewiesen. Die Revision hatte vor dem 
Bundesarbeitsgericht keinen Erfolg. Das 
Berufsausbildungsverhältnis konnte wäh-
rend der Probezeit gem. § 22 Abs.1 BBiG 

ohne Einhalten einer Kündigungsfrist ge-
kündigt werden. Die Tätigkeit des Klä-
gers vor dem 01.08.2013 ist nicht zu be-
rücksichtigen. Dasselbe würde auch dann 
gelten, wenn es sich hierbei nicht um ein 
Praktikum, sondern um ein Arbeitsver-
hältnis gehandelt hätte.

§ 20 S. 1 BBiG ordnet zwingend an, 
dass das Berufsausbildungsverhältnis mit 
einer Probezeit beginnt. Beide Vertrags-
partner sollen damit ausreichend Gele-
genheit haben, die für die Ausbildung im 

konkreten Ausbildungsberuf wesentlichen 
Umstände eingehend zu prüfen. Dies ist 
nur unter den Bedingungen des Berufs-
ausbildungsverhältnisses mit seinen spezi-
fischen Pflichten möglich. Die Dauer eines 
vorausgegangenen Praktikums ist deshalb 
nicht auf die Probezeit in einem folgenden 
Berufsausbildungsverhältnis anzurechnen. 
Auf den Inhalt und die Zielsetzung des 
Praktikums kommt es nicht an.	 u

Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom 19.11.2015 – Az. 6 AZR 844/14

Probezeit im Berufsausbildungsverhältnis

Keine Anrechnung eines 
vorausgegangenen Praktikums
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Einsatz von Fischen in Kosmetikstudios
Die Kläger beabsichtigen, Fische der 

Spezies „Garra Rufa“ gewerblich zu 
halten. Die Fische sollen die Füße der 
Kunden „behandeln“, indem sie die 
Hornhaut an den Füßen abknabbern. 
Diese Form der „Kosmetik“ ist in asia-
tischen Ländern verbreitet.

Die Stadt Köln hat die Erteilung 
der Erlaubnis im Wesentlichen 
mit der Begründung abgelehnt, 

der Einsatz der Fische allein zu Wellness-
zwecken sei mit dem Verständnis eines 

ethisch geprägten Tierschutzes nicht ver-
einbar.

Dieser Auffassung ist das zuständige 
Verwaltungsgericht nicht gefolgt. Es hat 
zur Begründung der Entscheidung aus-
geführt, die Belange des Tierschutzes und 
das Grundrecht der Kläger auf Berufsfrei-
heit müssten in Einklang gebracht wer-
den.

Die nach dem Tierschutzgesetz ver-
langte angemessene und verhaltensge-

rechte Unterbringung der Tiere könne 
grundsätzlich durch geeignete Auflagen si-
chergestellt werden. Die Stadt Köln müsse 
nunmehr darüber entscheiden, wie durch 
Auflagen etwa zur Größe der Fischbecken, 
zu den einzuhaltenden Hygienestandards, 
zu Verhaltensanweisungen an die Kunden 
und zu Ruhephasen für die Fische eine 
tierschutzgerechte Haltung zu gewährleis-
ten sei.	 u

Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 

16.7.2015 – Aktenzeichen 13 K 1281/14

Sowohl unter dem Gesichtspunkt der 
unsachlichen Einflussnahme als auch 
wegen Irreführung hat die Wettbe-
werbszentrale eine Praxis zur Verwen-
dung einer SCHUFA-Belehrung durch 
ein Inkassounternehmen beanstandet 
und jüngst Klage zum Landgericht Köln 
erhoben: Das beklagte Inkassounter-
nehmen hatte – trotz erfolgten Wider-
spruchs des Schuldners gegen eine For-
derung – in weiteren Mahnschreiben 
über eine mögliche Weitergabe seiner 
Daten an die SCHUFA belehrt.

Im Vorfeld hatte der vom Inkassobüro 
in Anspruch genommene Unterneh-
mer im Hinblick auf einen Eintrag 

in ein Branchenverzeichnis sowohl gegen-
über dem Verlag als auch gegenüber dem 
Inkassounternehmen die Berechtigung 

der geltend gemachten Forderung bestrit-
ten. Gleichwohl übersandte ihm das In-
kassounternehmen in der Folgezeit weitere 
Mahnungen, in denen der Adressat unter 
der Überschrift „Rechtzeitige SCHUFA-
Unterrichtung nach § 28a BDSG“ über 
die vermeintliche Möglichkeit der Weiter-
gabe seiner Daten an die SCHUFA Hol-
ding AG unterrichtet wurde.

Die Wettbewerbszentrale beanstandete 
diese Praxis als unsachliche Einflussnah-
me und Irreführung, weil im Hinblick 
auf den erfolgten Widerspruch gegen die 
Forderung eine solche Datenweitergabe 
nach § 28a Bundesdatenschutzgesetz aus-
geschlossen ist. Dies umso mehr, als der 
Bundesgerichtshof in seiner gerade veröf-
fentlichten Entscheidung vom 19. März 
2015, Az. I ZR 157/13, festgestellt hat, 

dass die dem Datenschutz dienende Hin-
weispflicht aus § 28a Bundesdatenschutz-
gesetz dem Gläubiger und dem Inkas-
sounternehmen kein Druckmittel an die 
Hand geben sollte, „Schuldner zur Beglei-
chung von – eventuell sogar fragwürdigen 
– Forderungen zu veranlassen“.

Die Wettbewerbszentrale mahnte das 
Inkassounternehmen ab. Nachdem eine 
strafbewehrte Unterlassungserklärung 
nicht abgegeben wurde, hat die Wettbe-
werbszentrale zu dieser grundsätzlichen 
Frage beim Landgericht Köln Unterlas-
sungsklage erhoben (LG Köln, Az. 33 O 
227/15). Ziel der Unterlassungsklage ist 
es, dem Inkassounternehmen untersagen 
zu lassen, bei bereits bestrittenen Forde-
rungen die entsprechende Belehrung wei-
terhin zu verwenden (F 5 0363/15).	 u

Wettbewerbszentrale klagt in Grundsatzverfahren auf Unterlassung

Irreführende SCHUFA-Belehrung 
eines Inkassounternehmens
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»	 Wie schütze ich mein Eigenheim vor 
Einbrechern?

»	 Mit welchen Maßnahmen kann 
man sein Eigenheim vor ungelieb-
ten Gästen wirksam schützen?

»	 Welche technischen Sicherheitsein-
richtungen sind sinnvoll?

»	 Wer ist qualifiziert, um diese Maß-
nahmen professionell zu realisieren?

Auf diese Fragen gibt es bei den 
„6. Bergischen Sicherheitstagen – 
Messe für Einbruch- und Brand-

schutz“, die in diesem Jahr am 
Samstag, 12. März 2016, 10 – 16 Uhr 

und 
Sonntag, 13. März 2016, 11 – 16 Uhr
stattfinden, sachkundige Antworten. Diese 
Sicherheitsmesse, die gemeinsam von der 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 
und der Schutzgemeinschaft Bergisches 
Land im Netzwerk „Zuhause sicher“ ver-
anstaltet wird, findet dieses Jahr statt im

Bergisches Energiekompetenzzentrum 
:metabolon 

Gelände des Entsorgungszentrums 
Leppe, Lindlar-Remshagen.

Vertreten sind dort neben polizeilichen 
Beratern und der Feuerwehr Lindlar ver-
schiedene Aussteller, die z.B. Sicherheits-
technik wie spezielle Schlösser und Ver-
riegelungen für Wohnungseingangstüren, 

Haustüren, Rollläden, Fenster und Keller-
schächte sowie elektronische Sicherungen 
wie Videoüberwachung, Bewegungsmel-
der und Gegensprechanlagen vorstellen. 
Informieren kann man sich außerdem bei 
durch die Polizei angebotenen Vorträgen 
zum Thema Einbruchschutz. Die Feuer-
wehr wird mit verschiedenen Demonstra-
tionen zum Brandschutz und zur Brand-
bekämpfung zur Verfügung stehen.

Das Veranstalter-Netzwerk möchte in 
Zusammenarbeit mit der Polizei und der 
Feuerwehr mit dieser Messe die Bürger für 
den Gedanken der Einbruch- und Brand-
vorbeugung sensibilisieren. Die ausstel-
lenden Fachfirmen sind speziell geschulte 
Handwerker und somit die Garanten für 
eine fachkundige Beratung zum Thema 
„Zuhause sicher“.	 u

»	 www.zuhause-sicher.de
»	 www.handwerk-direkt.de
»	 www.metabolon.de

6. Bergische Sicherheitstage

Messe für Einbruch- und Brandschutz

Der Verein für Prävention und Re-
habilitation am Ev. Krankenhaus 
Bergisch Gladbach e. V. (V.P.U.R.) setzt 
sich für die Durchführung qualifizier-
ter Reha-Sportangebote im Umfeld 
des Krankenhauses ein. 

Eines der Angebote ist hier der 
„Sport für Frauen nach oder mit 
einer Krebserkrankung“, der ganz-

jährig ein- bis zweimal wöchentlich statt-
findet. 

Ziel ist es, durch ein regelmäßiges 
Trainingsangebot den individuellen Be-

dürfnissen und der persönlichen Leis-
tungsfähigkeit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gerecht zu werden und ihnen 
eine baldige Rückkehr in ihren gewohnten 
Alltag zu ermöglichen. 

Um die Genesung zu fördern und zu 
beschleunigen, wird durch eine speziell 
ausgebildete Sporttherapeutin körperliches 
Training ebenso genutzt, wie Koordinati-
onsschulung und Entspannungsübungen.

Zur Unterstützung dieses fortlaufen-
den Projekts bewarb sich der Verein bei 
der Kreishandwerkerschaft Bergisches 

Land im Jahr 2013, die anlässlich des 
100-jährigen Jubiläums der Elektroin-
nung, Kraftfahrzeuginnung, Innung für 
Metalltechnik und Innung für Sanitär- 
und Heizungstechnik Bergisches Land 
einen großen Spendenwettbewerb ausge-
schrieben hatte. 

Für dieses wichtige Kursprogramm 
wurde der Verein beim Wettbewerb mit 
einem der vierten Plätze ausgelobt und 
erhielt zur Unterstützung eine Spenden-
summe von 500 Euro von der Innung für 
Sanitär- und Heizungstechnik Bergisches 
Land.	 u

Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Unterstützung für 
VPUR-Rehasportprogramm
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Ende August 2015 war es für den 
Verein BV Bergisch Neukirchen e.V. 
endlich soweit, einen neuen Kunst-
rasenplatz in den Vereinsfarben grün 
und gelb einzuweihen. Das seit 2011 
anvisierte Großprojekt „Kunstrasen- 
statt Ascheplatz“ ersetzte damit den 
in die Jahre gekommenen Ascheplatz. 

Bis zuletzt hatte das Projekt Vorrang 
vor allen anderen Vereinsvorhaben 
und konnte zu einem großen Teil 

durch Rasenpatenschaften, Sponsorenläu-
fe, Trödelmärkte und vor allem Spenden 
finanziert werden. 

Einer der Spendengeber war in diesem 
Zusammenhang die Kraftfahrzeuginnung 
Bergisches Land. Der Verein hatte im 

Jahr 2013 die Gelegenheit genutzt, sich 
beim großen Spendenwettbewerb „Viel-
fach Spenden statt Einfach Feiern“ zu be-
werben, der anlässlich der gleichzeitigen 
100-Jahr-Feier der Elektroinnung, Kraft-
fahrzeuginnung, Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik und Innung für Metall-
technik Bergisches Land ausgeschrieben 
worden war. Die Innungen hatten dabei 
die Absicht, durch den Wettbewerb mög-

lichst viele gemeinnützige Projekte zu för-
dern, anstatt viel Geld für eine einzige Fei-
er auszugeben. 

Der Verein, der zu einem großen Teil 
auch Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit 
leistet, wurde daraufhin mit einem der 
vierten Plätze prämiert, was 500 Euro Un-
terstützung für die Verwirklichung des 
modernen Fußballplatzes bedeutete. 	 u

Kraftfahrzeuginnung prämierte 
Kunstrasen-Projekt

Die Schülerinnen und Schüler 
der Berufsfachschule (FOR) 
Gesundheit in Leverkusen, die 

die Mittlere Reife erreichen und zugleich 
Kenntnisse im Gesundheitswesen erwer-
ben wollen (GFOR 11), konnten in Vor-
bereitung auf ihr Praktikum im Gesund-
heitswesen einen der Erste-Hilfe-Kurse 
am Berufskolleg Opladen besuchen, den 
die Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land 
mit 500 Euro unterstützt hatte.

Hintergrund war ein ausgeschriebe-
ner großer Spendenwettbewerb, den die 
Elektroinnung, Innung für Metalltechnik, 
Innung für Sanitär- und Heizungstech-
nik und die Kraftfahrzeuginnung Bergi-
sches Land anlässlich ihres gleichzeitigen 
100-jährigen Jubiläums ausgeschrieben 
hatten. 

Die Schule war im Jahr 2013 durch die 
Presse auf den Wettbewerb aufmerksam 
geworden und hatte sich kurzerhand mit 
dem Projekt „Schulsanitätsdienst - Schü-
ler helfen Schülern“ bei der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land, die zu dem 

Wettbewerb aufgerufen hatte, beworben. 

Mit der Spendensumme konnte die 
notwendige Ausstattung für die Durch-
führung eines Erste-Hilfe-Kurses bezahlt 
werden.	 u

Kraftfahrzeuginnung spendete 
für Erste-Hilfe-Kurs
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Knapp 40 Gäste nahmen auch 
diesjährig wieder an der fest-
lich geschmückten Tischreihe im 

großen Sitzungssaal der Kreishandwerk-
erschaft Bergisches Land Platz, wo Kaf-
fee, Kuchen und allerlei Naschwerk auf 
den genüsslichen Verzehr wartete. Anlass 
war, wie jedes Jahr, die gemeinsame Weih-
nachtsfeier der Bäcker-Altmeister.

Neben buntgemischten Geschichten 
und Erzählungen nutze der Ehrenober-
meister der Bäckerinnung, Ulrich Lob, 
dabei auch die Gelegenheit, den Eheleute 
Kreuzahler aus Bergisch Gladbach in die-
sem festlichen Rahmen zu ihrer Diamant-
Hochzeit zu gratulieren und überreichte 
dazu einen Blumenstrauß.

Auch wir gratulieren herzlich!	 u

Bäcker-Altmeister feierten wieder 
in der Kreishandwerkerschaft

Für ihre herausragenden 
Mettwürste wurde jetzt die 
Fleischerei Landmetzgerei 
Lattner aus Wermelskirchen 
beim „Mettwurst Cup“ mit 
8-mal Gold und 1-mal Silber 
ausgezeichnet.

Für die Auszeichnungen in 
Gold in allen zum Cup 
zugelassenen Kategorien 

durfte die Fleischerei zudem ei-
nen Pokalteller als Anerkennung 
für Vielfalt und beste Qualität 
mit nach Hause nehmen.

Der „Mettwurst Cup“ wird 
vom Fleischerverband Nord-
rhein-Westfalen durchgeführt. 

Betriebe des Fleischerhandwerks 
aus ganz Deutschland hatten 
sich mit ihren Mettwürsten be-
teiligt. Die Prüfung der Mett-
würste – zu denen zum Beispiel 
auch Salamis, Bier- und Pfeffer-
beißer oder auch Kohlwürste ge-
rechnet werden – fand öffentlich 
auf der Messe „NRW – das Beste 
aus der Region“ am 12. Novem-
ber 2015 in Essen statt. 

Insgesamt haben 87 hand-
werklich herstellende Fleische-
reien am „Mettwurst Cup“ teil-
genommen und 268 ideenreiche 
Mettwurst-Variationen im Wett-
streit um die beste und leckerste 
Mettwurst eingereicht.	 u

Fleischerei Landmetzgerei Lattner 
Gewinner beim „Mettwurst Cup“
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Innung für Sanitär- und Heizungs-
technik gratuliert Martin Linek zum 
25-jährigen Betriebsjubiläum.

Am 8.12.2015 wurde Herrn Mar-
tin Linek auf der Innungsver-
sammlung der Innung für Sa-

nitär- und Heizungstechnik Bergisches 
Land anlässlich des 25-jährigen Betriebs-
jubiläums seiner Firma, Schwinderlauf 
Walter, durch den Obermeister, Thomas 
Braun, eine Ehrenurkunde nebst Medaille 
überreicht.

Wir gratulieren zu dieser Auszeich-
nung!	 u

25-jähriges Betriebsjubiläum

Auszeichnung für Martin Linek
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Auf der Innungsversammlung der 
Innung für Metalltechnik Bergi-
sches Land am 2.12.2015 wurde 

dem Ehrenobermeister der Innung, Herrn 
Dieter Eiberg, nachträglich eine Ehren-
urkunde nebst Medaille zum 50-jährigen 
Betriebsjubiläum, welches bereits im Juni 
2013 war, durch den Obermeister, Rainer 
Pakulla, überreicht.

Ehrenobermeister Eiberg war von 1996 
bis 2012 Obermeister der Innung und 
wurde auf Grund seiner großen Verdiens-
te Anfang 2013 zum Ehrenobermeister 
der Innung für Metalltechnik Bergisches 
Land ernannt.

Die Firma Eiberg hat seit der Grün-
dung im Jahre 1963 bis heute 22 junge 

Menschen zu einem erfolgreichen Berufs-
abschluss geführt.

Wir gratulieren zu dieser Auszeich-
nung!	 u

50-jähriges Betriebsjubiläum

Innung für Metalltechnik 
gratuliert Dieter Eiberg

Im Rahmen der Innungsversammlung 
der Baugewerksinnung Bergisches 
Land wurde Herrn Peter Surbach am 

7.12.2015 in Anerkennung seiner her-
vorragenden ehrenamtlichen Tätigkeit in 
der Baugewerksinnung durch den Ober-
meister, Gerd Krämer und Hauptge-
schäftsführer Marcus Otto von der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land eine 
Ehrenurkunde verliehen. 

Peter Surbach war von 1987 bis De-
zember 2014 Mitglied des Vorstandes der 
Baugewerksinnung und gleichzeitig Fach-
gruppenleiter Fliesen sowie Meisterbeisit-
zer im Zwischen- und Gesellenprüfungs-
ausschuss von 1996 bis 2014, Mitglied im 
Ausschuss zur Förderung der Berufsbil-
dung von 1996 bis 2014 und im gleichen 
Zeitraum Mitglied des Ausschusses zur 
Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 

Ausbildenden und Lehrlingen (Auszubil-
denden).

Wir gratulieren recht herzlich zu dieser 
Auszeichnung!	 u

Baugewerksinnung Bergisches Land 
ehrt Peter Surbach
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Betriebsjubiläen
50 Jahre
»	 Autohaus Hans Heinz GmbH	 14.2.2016 

Overath, Kraftfahrzeuginnung
»	 Metallbau Altwicker GmbH	 4.3.2016 

Reichshof, Innung für Metalltechnik

25 Jahre
»	 Dirk Schnabel	 1.2.2016 

Wermelskirchen, Dachdeckerinnung
»	 Andreas Kürten	 12.2.2016 

Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
»	 Holger Krämer	 6.3.2016 

Gummersbach, Fleischerinnung

Runde Geburtstage
»	 Wolfgang Jacob	 15.2.2016	 65 Jahre 

ehem. Vorstandsmitglied der Tischlerinnung
»	 Günter Adams	 17.2.2016	 60 Jahre 

ehem. Vorstandsmitglied der Dachdeckerinnung
»	 Ludwig Blocksiepen	 18.2.2016	 60 Jahre 

Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung
»	 Gerold Eilers	 23.2.2016	 55 Jahre 

Vorstandsmitglied der Bäckerinnung
»	 Gert Helmenstein	 23.2.2016	 65 Jahre 

ehem. Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung
»	 Hans-Joachim Rosenbaum	 1.3.2016	 65 Jahre 

Vorstandsmitglied der Bäckerinnung
»	 Rolf Heidgen	 2.3.2016	 50 Jahre 

ehem. Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung
»	 Rüdiger Otto	 7.3.2016	 55 Jahre 

stellv. Kreishandwerksmeister und 
stellv. Obermeister der Baugewerksinnung

»	 Ulrich Dunkel	 7.3.2016	 60 Jahre 
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Informationstechnik

»	 Hans-Ulrich Drechsler	 12.3.2016	 70 Jahre 
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für 
Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

»	 Daniel Runkel	 14.3.2016	 55 Jahre 
Vorstandsmitglied der Tischlerinnung

»	 Bernd Gillmann	 15.3.2016	 55 Jahre 
stellv. Obermeister der Innung für 
Sanitär- und Heizungstechnik

»	 Walter Dörich	 17.3.2016	 80 Jahre 
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

»	 Michael Schneider	 28.3.2016	 50 Jahre 
stellv. Obermeister der Innung für Metalltechnik

»	 Wilfried Patemann	 31.3.2016	 60 Jahre 
Lehrlingswart der Baugewerksinnung

Arbeitnehmerjubiläen
40 Jahre
»	 Karl-Heinz Kalis	 16.2.2016 

RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG 
Bergisch Gladbach, Elektroinnung

25 Jahre
»	 Ralf Tschiedel	 1.4.2015 

A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG 
Leverkusen, Baugewerksinnung

»	 Udo Berghausen	 1.3.2016 
C. & W. Müller GmbH, Bergisch Gladbach 
Kraftfahrzeuginnung

Neue Innungsmitglieder
»	G abriele-Vincenza Schalk 

Waldbröl, Friseurinnung
»	D irk Hoffmann 

Burscheid, Dachdeckerinnung
»	G eorgios Liakos 

Leverkusen, Maler- und Lackiererin-
nung

»	R oland Bredel 
Rösrath, Maler- und Lackiererinnung

»	N orbert Ritter 
Rösrath, Tischlerinnung

»	K nickenberg & Vierkotten GmbH 
Bergisch Gladbach, Elektroinnung

»	 Paul Grunau 
Waldbröl, Elektroinnung

»	 E-tec Peter Woggon e.K. 
Bergneustadt, Elektroinnung

»	R .Wermelskirchen GmbH 
Overath, Baugewerksinnung

»	S tefan Lutz GmbH 
Leverkusen, Tischlerinnung

»	M atthias Fischer 
Radevormwald, Bäckerinnung

»	M aike Schmale 
Leverkusen, Maler- und Lackierer-
innung

»	F rank Dietzler 
Bergisch Gladbach, Friseurinnung

»	A ndré Rose 
Wermelskirchen, Kraftfahrzeuginnung

»	K arl-Heinz Ludwig 
Bergisch Gladbach, Tischlerinnung

»	T im Freese 
Radevormwald, Kraftfahrzeuginnung

»	L ars Wipperfeld 
Kürten, Tischlerinnung

»	D irk Aschenbruck 
Wipperfürth, Maler- & Lackiererinnung

»	G roß & Rinaldi UG Dachdecker-
meisterbetrieb 
Leverkusen, Dachdeckerinnung

»	ADRM .eu Automobile Dienstleis-
tung Raphael Müller e.K. 
Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeugin-
nung

Goldener Meisterbrief
»	 Bruno Schmitz	 1.2.2016 

Kürten, Kraftfahrzeuginnung

36
Forum 1/2016

Editorial Handwerksforum TermineNamen + NachrichtenRecht + Ausbildung



Nachdem Kurt Eulenhöfer bereits 
2012 den Goldenen Meister-
brief für das Dachdeckerhand-

werk von der Handwerkskammer Süd-
westfalen erhielt, wurde ihm anlässlich 
der Innungsversammlung der Dachdecke-
rinnung Bergisches Land am 1. Dezem-
ber 2015 nunmehr der Goldene Meister-
brief für das Klempnerhandwerk von der 
Handwerkskammer zu Köln durch den 
Obermeister, Harald Laudenberg, über-
reicht. 

Kurt Eulenhöfer hat sich aufgrund sei-
ner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit 
nicht nur für das Dachdeckerhandwerk, 
sondern für das Handwerk im Allgemei-
nen große Verdienste erworben. 

Wir gratulieren zu dieser Auszeichnung 
ganz herzlich!	 u

Goldener Meisterbrief für Ehrenkreis-
handwerksmeister Kurt Eulenhöfer

Am 10.5.1965 leg-
te Herr Hans-Dieter 
Schmitter die Meis-

terprüfung im Maurerhand-
werk vor der Handwerks-
kammer zu Köln ab. Daher 
wurde Herrn Schmitter am 
7.12.2015 im Rahmen der In-
nungsversammlung der Bau-

gewerksinnung Bergisches 
Land im Hause der Kreis-
handwerkerschaft nachträg-
lich durch den Obermeister, 
Gerd Krämer, der Goldene 
Meisterbrief überreicht.

Wir gratulieren herzlich zu 
dieser Auszeichnung!	 u

Am 3.4.1958 legte Hel-
mut März aus Lever-
kusen die Meisterprü-

fung im Schlosserhandwerk 
vor dem Meisterprüfungsaus-
schuss bei der Handwerkskam-
mer Düsseldorf ab. Daher wur-
de Herrn März am 2.12.2015 
nachträglich im Rahmen der 

Innungsversammlung der In-
nung für Metalltechnik Bergi-
sches Land durch den Ober-
meister, Rainer Pakulla, der 
Goldene Meisterbrief über-
reicht.

Wir gratulieren zu dieser 
Auszeichnung!	 u

Goldener Meisterbrief 
für Hans-Dieter Schmitter

Goldener Meisterbrief 
für Helmut März
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11.2.2016, 18.00 Uhr 
Vorstandssitzung	Maler- und Lackiererinnung

18.2.2016, 18.00 Uhr 
Vorstandssitzung der Elektroinnung

18.2.2016, 19.30 Uhr 
Innungsversammlung der Elektroinnung

15.2.2016, 18.00 Uhr 
Vorstandssitzung der Innung für 
Sanitär- und Heizungstechnik

19.2.2016, 18.00 Uhr 
Lossprechungsfeier der Innung für Metalltechnik 
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

12.3.2016, 10.00 – 16.00 Uhr 
6. Bergische Sicherheitstage – 
Messe für Einbruch- und Brandschutz 
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

13.3.2016, 11.00 – 16.00 Uhr 
6. Bergische Sicherheitstage – 
Messe für Einbruch- und Brandschutz 
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

16.3.2016, 18.00 Uhr 
Lossprechungsfeier der Kraftfahrzeuginnung 
Glashalle des Golfclubs am Lüderich, 
Am Golfplatz 1, 51491 Overath

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort finden im  
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200, 
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

Erste-Hilfe-Kurse
jeweils von 8.30 Uhr – 16.30 Uhr

15.2.2016	 Kreishandwerkerschaft
7.3.2016	 Kreishandwerkerschaft
11.3.2016	 Kreishandwerkerschaft
11.4.2016	 Kreishandwerkerschaft
9.5.2016	 Kreishandwerkerschaft

22.2.2016	 Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar
14.3.2016	 Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar
30.5.2016	 Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

Brandschutzhelferschulungen
4.4.2016, 9.00 – 13.00 Uhr 

Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
4.4.2016, 14.00 – 18.00 Uhr 

Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200

18.4.2016, 9.00 – 13.00 Uhr 
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

18.4.2016, 14.00 – 18.00 Uhr 
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar






